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Erscheint jeden Sonntag. Preis für Oktoben, Nopember u. Dezember, K 8000.—, im Inland mit Postversendung, K 10000.—, nach
Deutschland und in das übrige Ausland, K 20.000.—, einzelne Nummer, K 1000.—. Einschaltungen kosten K 1500.— der

Zeilenraum und sind bis spätestens Donnerstag abends kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

0 155. Jahrg.Sonntag, 9. November 1924.Nr. 45.

Wochenkalender: Ssonntag, 9. November, Theodor, Montag, 10. Andreas, Avell, Dienstag, 11. Martin,
Mittwoch, 12. Martin, Christicmn, Donnerstag, 13. Stanislaus Kostka, Freitag, 14. Josaphat, Alber., Samstag, 15.

On9:1Leopold, Albert, 
8 chan Dezember.Märkte in Dornb'irn: 18. November,

9 Uhr und jugendlichen Personen weiblichen Geschlechtes
Kundmachungen. vor dem vollendeten 17. Lebensjahre überdies nur inods

1 Begleitung erwachsener Angehöriger oder Aufsichtsper¬ nso onu namen
11 ichin sonen gestattet.

ch md 4. Andere Personen als Angehörige und Aufsichts¬chitAmtstag
personen dürfen als Zuschauer nicht zugelassen werden.wird Donnerstag, den 13. November 1924, seitens der

ist5. Die Verabreichung alkoholischer GetränkeBezirkshauptmannschaft Feldkirch in Dornbirn (Rathaus
weder während des Unterrichtes, noch vorher oderZimmer Nr. 9) von 2 bis 4 Uhr nachmittags gehalten.
nachher gestattet.Es steht jedermann frei, zu der anzjebenen Zeit 6. Tänze, die geeignet sind, das Sittlichkeitsgefühldort vorzusprechen und Wünsche oder Besch werden vor¬
zu verletzen (Schiebertänze), sind verboten.zubringen, soweit diese in die Kompetenz der Bezirks¬ 7. Die Außerachtlassung vorstehender Bedingungen

hauptm annschaft fallen.
wird nach der Min.=Verordnung pom 30. Sept. 1857,Steuersachen und gerichtliche Angelegenheite u kommenIN R.-G.=Bl. Nr. 198 und im Wiederholungsfalle mit der

dnalso nicht in Betracht. Entziehung der Bewilligung geahndet.
1236 Feldkirch, am 3. November 1924.
915 Der Landeshauptmannstellvertreter:

7Der Bezzirkshauptmann:4928 Dr. Redler, e. h.
Graf. init(

Der Stadtrat hat Vorkehrungen getroffen, daß die ge¬Alp=Verpachtung.
naue Einhaltung dieser Verordnung strenge überwacht 1 Die Bundesforstverwaltung bringt die ärarische
werde. Einschaltungen im Gemeindeblatte über die3u12

ab„Alpe Müsel“ in der Katastralgemeinde Dornibirn, Abhaltung von Tanzkursen können nicht geschehen, be¬
311. Jänner 1924 zur Neuverpachtung. vor der Veranstalter die behördliche Bewilligung (§ 1

Ueberdies ist vor Beginn des Tai zkursesDie Pachtbedingungen liegen bei der Gefertigten
vorweist.

zurund im Försterhaus Dornbirn, Förstergasse 16, ein Verzeichnis der Teilnehmer, enthaltend Name, Stand,
Einsicht auf, wo auch die Drucksorten für die bis Alter und Wohnort derselben, im Rathaus, Zimmer Nr. 2,
15. November 1924 bei der Gefertigten einzubringenden vorzulegen.4912als anAnbote zu haben sind.15 Der Bürgermeister: E. Luger.

4973
61151 Bundes Forst= und Domänenverwaltung Feldkirch.

65— —
Holzverkauf.

H96ihut Abhaltung von Tanzkursen. Die städt. Forstverwaltung bringt am Samstag,Ichit 1575(Verordnung der Voralberger Landesregierung vom
den 15. November, 8½ Uhr vormittags, im Gasthaus

9. Juli 1923, II/ZI. 611/1). zur „Goldenen Birne“ 2 Abteilungen Nutzholz in Kohl¬
Abteilung Nutzholz in der Niedere ob1. Die Abhaltung von Tanzkursen ist nur mit Be¬ halden und 1

dem Staufensee an den Meistbietenden zum Verkaufewilligung der politischen Behörden erster Instanz unter
Das Holz wird am Montag, den 10. NovemberEinhaltung nachstehender Bedingringen zulässig21

256 2. Die beim Tanzunterrichte stattfinden den Uebungen vorgezeigt.Zusammenkunft 9 Uhr vormittags Gütle, Lagerplatzdürfen nicht den Charakter von Tanzrinterhaltungen
gegen Eintrittsgeld annehmen. Waldfried.vor dem vollendeten Der Bürgermeister: E. Luger.3. Jugendlichen Personen 499717. Lebensjahre ist der Besuch von Tanzkursen nur bis


